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1. Ausgangslage und Zielsetzungen 
 
 
Der derzeit gültige Landschaftsplan der Ge-
meinde Altrei wurde mit Dekret des Landes-
hauptmanns von Südtirol vom 22. Mai 1987, 
Nr. 192/V/81 genehmigt. Die Ausarbeitung 
des Planes erfolgte also vor gut 20 Jahren. 
Da sich in der Zwischenzeit die allgemeinen 
Bestimmungen, Planungskriterien, der Ge-
meindebauleitplan sowie die Erfordernisse 
des Natur- und Landschaftsschutzes stark 
verändert haben, erschien eine Überarbei-
tung des Planes – nach Rücksprache mit 
der Gemeinde – als vordringlich. 
 
Des Weiteren kam es auf Landesebene in 
der Natur- und Landschaftsschutzarbeit zu 
neuen Weichenstellungen durch die Verab-
schiedung des LEROP-Fachplanes Land-
schaftsleitbild Südtirol, wodurch neue In-
halte in die Landschaftsplanung einfließen. 
 
Unterschutzstellungen 
Die landschaftlichen Unterschutzstellungen 
erfahren gegenüber dem Landschaftsplan 
aus dem Jahr 1987 leichte Veränderungen, 
sowohl bezüglich der Abgrenzungen als 
auch deren Schutzbestimmungen. So gilt in 
den Bannzonen ein strenges Neubauverbot, 
dafür entfällt in diesen Zonen für Projekte 
die allgemeine Ermächtigungspflicht durch 
die Landesbehörde für Landschaftsschutz. 
 
Die Bannzonen werden in ihrem bisherigen 
Ausmaß mehr oder weniger übernommen, 
wobei in den Randbereichen eine Anpas-
sung an die aktuellen Waldgrenzen erfolgt. 
Neu ist hingegen die Ausweisung eines 
zusätzlichen Baumdenkmals: eine Linde bei 
Guggal hat beachtliche Ausmaße angenom-
men und beeinflusst das Landschaftsbild 
beim Weiler positiv. 
 
Gemäß Landschaftsschutzgesetz sind die 
Wohnbauzonen und Gewerbegebiete mit 
gültigem Durchführungsplan von den land-

schaftlichen Bindungen ausgenommen. 
Durch verschiedene Abänderungen und die 
Überarbeitung des Bauleitplanes haben sich 
für diese Zonen wesentliche Veränderungen 
ergeben. Der vorliegende Landschaftsplan 
wird auch dieser Situation Rechnung tra-
gen. 
 
Der Landschaftsplan der Gemeinde Altrei 
betrifft nicht das gesamte Gemeindegebiet, 
sondern nur den zentralen Bereich im Um-
feld der Siedlungen und Landwirtschafts-
flächen. Die höher gelegene Berg- und 
Waldregion, sowie der bewaldete Steilabfall 
ins Cembratal bilden Bestandteil des Natur-
parks Trudner Horn und bleiben daher aus 
der vorliegenden Planung ausgeklammert. 
 
Landschaftsentwicklung und -pflege 
Völlig neu ist im letzten Kapitel des vor-
liegenden Berichts der Bereich der Land-
schaftsentwicklung und –pflege. Zu einem 
nachhaltigen Umgang mit Natur und Land-
schaft gehören heute nicht nur Unterschutz-
stellungen, sondern auch die Pflege wert-
voller Kulturlandschaften und Revitalisie-
rungsmaßnahmen für verarmte Land-
schaftsräume. Zentrale Bedeutung nimmt 
die Wahrnehmung von Tendenzen in der 
Landschaftsentwicklung vor Ort ein. 
 
Mit Hilfe von kommunalen Landschaftsleit-
bildern oder –entwicklungskonzepten kön-
nen negative Entwicklungen aufgezeigt und 
Gegenmaßnahmen festgelegt werden. Aber 
auch positive Tendenzen gilt es zu erken-
nen und zu verstärken. Das Landschafts-
leitbild Südtirol mit seiner tiefgehenden 
Analyse der Landschaftssituation in Südtirol 
und den zahlreichen Maßnahmenvorschlä-
gen zur Lenkung der Landschaftsentwick-
lung stellt eine wichtige Grundlage für die 
Landschaftsschutzarbeit in der Gemeinde 
dar. 
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2. Gebietsbeschreibung 
 
 
Die Gemeinde Altrei erstreckt sich an der 
Sonnenseite des Cembratales zwischen 
715 m (Avisio) und 1634 m Meereshöhe. 
Der Gesteinsuntergrund besteht durchwegs 
aus Quarzporphyr, welcher zu seichtgrün-
digen, mageren Boden verwittert. Bessere 
Böden finden sich auf den Verebnungen mit 
Moränenablagerungen, die sich hauptsäch-
lich in den zentralen Bereichen vorfinden, 
welche vom vorliegenden Landschaftsplan 
abgedeckt sind.  
 
Die jährlichen Niederschläge erreichen in 
Altrei ein Jahresmittel von etwa 900 mm, 
wobei anzumerken ist, dass die vergan-
genen Jahre (2003-2006) durchwegs unter 
700 mm lagen. Etwa ein Drittel der Nieder-
schläge fällt in den Wintermonaten an, 
während der größere Teil der Regen auf die 
Sommerperiode fällt. Die mittlere Tempera-
tur liegt leicht über 8°C; mit sommerlichen 
Extremen durchwegs über 30°C, während 
die winterlichen Tiefstwerte bis unter -15°C 
sinken.  
 
Dank der nach Süden exponierten Lage 
reichen hier wärmeliebende Vertreter der 
supramediterranen Vegetation teilweise bis 
gegen Altrei hinauf. Überaus mannigfaltig ist 
die Flora der Halbtrockenrasen, Hecken und 
Flurgehölze. Auch in den Föhren- und  
 

 

Auf den alten Terrassen unterhalb von Altrei hat 
sich eine prachtvolle Heckenlandschaft erhalten. 

 
Auf der flachen Terrasse unterhalb der Ort-
schaften dehnen sich fruchtbare Wiesen aus. 
 
Eichenbeständen herrschen xerothermische 
Standortsfaktoren vor. Diese Eichenbestän-
de zeugen von besonderer Klimagunst, da 
sie zu den absolut höchst gelegenen des 
Landes gehören. Sie sind als Relikte der 
Eichenwälder bedeutsam, welche in der 
warmen Nacheiszeit ausgedehnte Land-
striche bedeckten. Heute wird der Großteil 
der Wälder jedoch von Waldkiefern und 
Fichten aufgebaut, daneben finden sich 
Lärchen, Buchen, Pappeln und Eberesche. 
 
Das Landschaftsbild der Gemeinde Altrei 
weist dank der kompakten Siedlungsstruktur 
inmitten der unverbauten Kulturflächen eine 
klare Gliederung aus. Das Dorf ragt längs 
einem lang gezogenen Hügelrücken wie ein 
Schiff mit der exponierten Kirche an der 
"Bugspitze" über das Cembratal. Auch die 
Weiler Guggal und Eben zeichnen sich 
durch kompakte Bauweise inmitten unzer-
siedelter Landschaft aus. 
 
Unter dem Dorf und südlich von Guggal fällt 
das Gelände zum Cembratal ab. Die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen sind vor Gene-
rationen terrassenförmig angebaut worden. 
Zahlreiche Trockenmauern zeugen noch 
von den Anstrengungen, die einst unter-
nommen worden sind, um die Flächen zu 
nutzen. Zwischen den Terrassen verblieb  
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ausreichend Platz für Hecken und Flurge-
hölzen. Heute sind viele dieser Flächen auf-
gelassen und verbuschen oder wurden gar 

mit Fichten aufgeforstet, wodurch eine land-
schaftliche und ökologische Verarmung der 
Umgebung eintritt. 

 
 

3. Schutzmaßnahmen 
 
 
Landschaftliche Bannzonen 
 
Die Ausweisung von Bannzonen für land-
schaftlich besonders wertvolle Flächen soll 
dazu beitragen, landschaftsprägende Berei-
che vor Verbauung und Zersiedelung zu 
schützen; im restlichen Gemeindegebiet 
können sich die Siedlungen weiter ent-
wickeln. Bei den Bannzonen handelt sich 
um die Umgebungsbereiche von kultur-
historisch wertvollen, landschaftsprägenden 
Bauten oder um weite Landstriche, die 
großräumige, unzersiedelte Landschaften 
betreffen und deren intakte Typologie von 
hohem landschaftlichen Wert ist.  
 
Inhaltlich schränken die Bannzonen die Be-
bauung der ausgewiesenen Flächen ein, da 
sie die Errichtung neuer oberirdischer Ge-
bäude verbieten. Für bestehende Hofstellen 
und Wohngebäude gelten die Bestimmun-
gen des Landesraumordnungsgesetzes und 
des Bauleitplanes, inklusive der dort vor-
gesehenen Erweiterungsmöglichkeiten. Die 
Bewirtschaftung der Flächen (inklusive Kul-
turänderungen) auf diesen Flächen unter-
liegt keinen zusätzlichen Einschränkungen;  
 

 
Die Bannzonen tragen dazu bei, die klare Glie-
derung zwischen den kompakten Siedlungsbe-
reichen und der intakten Umgebung zu erhalten. 

 
Die unverbauten Wiesen im Osten von Altrei un-
terstreichen das kompakte Ortsbild im Umkreis 
der dominanten Kirche. 
 
die Genehmigungsverfahren für geplante 
Vorhaben entsprechen denen im restlichen 
Landwirtschaftsgebiet. Insofern kommt den 
vorgeschlagenen Schutzzonen eine erheb-
liche Bedeutung für die Landwirtschaft zu, 
da die Verbauung wertvoller Kulturgründe 
unterbunden wird. Durch die Ausweisung 
der Zonen wird hier auch die Priorität der 
landwirtschaftlichen Nutzung vor anderen 
Ansprüchen an den Raum unterstrichen. 
 
Die ländlichen Bannzonen werden im über-
arbeiteten Landschaftsplan zum Teil neu 
abgegrenzt, um besonders die exponierten 
und gut einsehbaren Bereiche in ihrer 
landschaftlichen Eigenart zu bewahren. Wie 
im alten Plan decken sie die unverbauten 
Bereiche zwischen dem Hauptort und den 
Weilern Guggal bzw. Eben ab, sowie die 
eindrucksvollen frei aufragenden Wiesen-
hügel am Südrand des Dorfes und die von 
Flurgehölzen gegliederten Verebnungen 
Richtung Wasserlehof. 
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Gebiete von landschaftlichem 
Interesse 
 
Das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnah-
me der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit 
genehmigten Durchführungsplan im Sinne 
des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes 
Nr. 16/1970 wird als Gebiet von landschaft-
lichen Interesse definiert. Dazu gehören 
somit auch all jene Bauzonen und Zonen für 
Infrastrukturen, die keinen Durchführungs-
plan aufweisen. Im Allgemeinen reichen für 
diese Flächen die Raumordnungsinstru-
mente sowie die Forstgesetzgebung aus, 
um deren nachhaltige Entwicklung zu ge-
währleisten. Die Landschaftsschutzermäch-
tigung wird in der Regel vom Bürgermeister 
erteilt. 
 
Eine besondere Bedeutung nimmt das 
Landwirtschaftsgebiet  ein. Diese Flächen 
mit den charakteristischen, in typischer ört-
licher Bauweise errichteten Gehöften sind 
ein wichtiger Bestandteil der vorhandenen 
Landschaftstypologie. Sie stellen eine von 
Menschenhand im Laufe der Zeit umge-
wandelte Landschaft dar, die Ausdruck der 
geschichtlich-kulturellen Tradition des Ge-
bietes ist. Die Ausweisung als Gebiet von 
landschaftlichem Interesse hat zum Ziel – 
ohne Einschränkung der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit - bei den zulässigen Bauten 
und Eingriffen eine harmonische Eingliede-
rung und Anpassung an die bestehende 
Landschafts- und Siedlungsstruktur zu 
gewährleisten. 
 
Wälder , bestockte Wiesen und Weiden,  
alpines Grünland und Weidegebiet,  
Eichenhaine  und Gewässer  sind aus der 
Sicht des Landschafts- und Umweltschutzes 
von besonderer Bedeutung, sei es als 
wichtiger Faktor des Mikroklimas und der 
Schutzwirkung, sei es weil sie den Lebens-
raum für eine Vielzahl von typischen Tierar-
ten bilden und wesentlicher Bestandteil der 
Struktur des Gebietes, seines ökologischen 
Gleichgewichts und seiner Erholungsfunk-
tion sind. Die Eichenhaine  stellen wie be-
reits erwähnt wertvolle und charakteristi-
sche Bereiche dieser Kulturlandschaft dar; 
daher soll die Bewirtschaftung auf die  
 

 
Auf den südexponierten Lagen über dem Cem-
bratal konnten sich, begünstigt durch das milde 
Klima, Eichenbestände als Relikte nacheiszeit-
licher Wärmeperioden halten. 
 
Erhaltung und Verjüngung der Eichenbe-
stände ausgerichtet sein. 
 
 
Naturdenkmäler 
 
Der vorliegende Landschaftsplan weist für 
die Gemeinde Altrei mehrere Naturdenk-
mäler aus, die zumeist bereits mit dem alten 
Plan von 1987 unter Schutz gestellt worden 
sind. Gemäß den Bestimmungen dürfen 
diese nicht beschädigt bzw. beeinträchtigt 
werden, wodurch jeweils die Besonderheit 
oder Charakteristik des Naturdenkmals ge-
schützt wird. 
 

 
Im Eichenhain zwischen dem Wasserlehof und 
dem Karnatscher befindet sich vermutlich die 
älteste Eiche des Landes. 
 
Der herrliche Eichenbestand in der namen-
gebenden Flur „Oachleit“  sowie ein 
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Eichenhain  inmitten der freien Wiesenland-
schaft unterhalb von Guggal sollen genauso 
als Naturdenkmal wiederbestätigt werden, 
wie die riesige, schief stehende Fichte  an 
der Dorfzufahrt. Als weiteres Naturdenkmal 
wurde die Linde  nahe dem Weiler Guggal 
ausgewiesen. 
 
 
Landschaftliche Struktur-
elemente 
 
Die Trockenmauern , aber auch Lesestein-
wälle , alte kulturhistorisch interessante 
Wege (auch Überreste), Hecken , Baum-
gruppen , und Flurgehölze  sind wegen 
ihrer ästhetischen Bereicherung für die 
Kulturlandschaft und dem Angebot an 
Kleinlebensräumen für eine Vielzahl von 
Pflanzen- und Tierarten geschützt. Auch 
andere landschaftlich bedeutsame Wege 
sind zusammen mit deren Holzumzäunun-
gen als erhaltenswert einzustufen. 
 
Eine erhaltenswerte Bereicherung der Al-
treier Landschaft stellen die vielen alten 
Pflasterwege dar, die vielfach von Trocken-
mauern gesäumt sind, welche Kleintieren 
Unterschlupf bieten. Die Porphyrverarbei-
tung hat im Cembratal überhaupt große 
Tradition, weshalb die Pflasterwege auch 
von heimatkundlicher Bedeutung sind. 
 
Den Bachläufen  im Landwirtschaftsgebiet 
kommt als aquatische Lebensräume aus  
 

 

Häufig kann man auf den alten Wegen noch die 
Reste der ehemaligen Pflasterung erkennen; mit 
den begleitende Trockenmauern und Hecken 
prägen sie das Landschaftsbild der Gemeinde. 

 
Ob entlang von Wegen oder in der freien Flur 
stellen traditionelle Zäune durchwegs einen 
wertvollen Bestandteil unserer Kulturlandschaft 
dar. 
 
Naturschutzsicht eine besondere Bedeu-
tung zu. Sie stellen wichtige Naturkorridore 
dar. Vor allem in den etwas stärker anthro-
pisierten Gebieten ist deren ökologische 
Funktion aber vielfach erheblich beeinträch-
tigt (durch Verbauung, Einengung, Begradi-
gung, Wasserableitung und -schmutzung) 
und damit auch die Flora und Fauna, die an 
solche Standorte gebunden ist. Für Amphi-
bien, aber auch für andere gefährdete Tier-
arten sind die Wasserläufe unersetzbare 
Lebensräume.  
 
Nicht zuletzt sei an die Wasservögel ge-
dacht, die besonders während der Nist- und 
Brutzeit sehr störanfällig sind. Wichtig ist 
auch die Präsenz einer intakten, spontanen 
Ufervegetation, die einen integrierenden 
Bestandteil eines jeden Fließgewässers 
bildet. Aus diesen Gründen dürfen sämt-
liche Bachläufe und Entwässerungsgräben 
weder zugeschüttet noch verrohrt werden. 
 
Vielerorts stellen Zäune einen wertvollen 
Bestandteil der Kulturlandschaft und somit 
ein interessantes landschaftsgestalterisches 
Element dar. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Umzäunungen in ortsüblicher Art 
und Weise errichtet werden und dass vor al-
lem auch auf die Verwendung von Stachel 
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draht verzichtet wird. Ansonsten bedeuten 
Abzäunungen eindeutige Störfaktoren in der 
Landschaftswahrnehmung. 
 
 
Baumschutz 
 
Der Baumbestand und allgemein das Grün 
in den Siedlungsbereichen erfüllt wichtige 
Aufgaben. Der vom Mensch benötigte Sied-
lungsraum wird immer größer, weshalb 
auch die Notwendigkeit zunimmt, der Natur 
ihren Raum auch in diesen Flächen zu 
gewähren. Der Grünbestand bedeutet näm-
lich Lebensraum für verschiedene Pflanzen 
und Tiere und somit Erhaltung der Bio-
diversität. Jeder Fleck urbanen Grüns stellt 
auch unversiegelten Boden dar und trägt 
somit bei, den Grundwasserspiegel zu 
erhalten und den Oberflächenabfluss des 
Regenwassers zu vermindern. Das Ortsbild 
wird ebenfalls entscheidend mitgeprägt vom 
vorhandenen Grünbestand, wobei natürlich 
hochstämmige Bäume in diesem Zusam-
menhang besonders hervorstechen. 
 
Weitere wichtige Funktionen sind Wind- und 
Lärmschutz sowie Staubbindung und Ver-
ringerung der Immissionen. Insgesamt trägt 
 

 
Früher wurden Eschen geschneitelt, um zusätz-
liches Futter für das Vieh zu gewinnen; die 
charakteristische Wuchsform weist noch heute 
auf die ehemalige Nutzung hin. 

das Grün in den besiedelten Bereichen 
wesentlich zur Lebensqualität der dort 
wohnenden Menschen bei, zu deren Grund-
bedürfnissen auch ein gewisser Natur-
kontakt zählt. Aus diesen Gründen soll mit 
dem Grünbestand möglichst schonend um-
gegangen werden und auch die Gemeinde-
bauordnung durch geeignete Bestimmun-
gen ergänzt werden. 
 
Hervorgehoben werden soll bei dieser 
Gelegenheit die Bedeutung der Streuobst-
bestände. Die alten Birn- und Apfelbäume in 
den Dorfbereichen oder bei Einzelhöfen 
sind wertvolle Elemente der Kulturland-
schaft und von großer landschaftlicher und 
faunistischer Relevanz. Sie stellen Zeugen 
einer alten Obstanbauweise dar und viel-
fach befinden sich unter ihnen wunder-
schöne Baumexemplare, die nicht so sehr 
wegen ihrer Größe hervorstechen als 
wegen ihrem Alter, den knorrigen Stämmen 
und der starken Verästelung. Blüte und 
Fruchtbestand unterstreichen deren land-
schaftlichen Reiz. Schließlich darf auch die 
Obstproduktion (wobei es sich zumeist um 
Bioobst handelt) nicht vergessen werden, 
die durch einen verhältnismäßig geringen 
Pflegeaufwand erzielt werden kann. 
 
 
Archäologische Schutzgebiete 
 
Die archäologischen Schutzgebiete werden 
gemäß den Angaben des Landesdenkmal-
amtes, welches auch für Grabungsermächti-
gungen zuständig ist, in die Kartographie 
aufgenommen. Im Landschaftsplan der Ge-
meinde Altrei ist nur ein Standort ausge-
wiesen, am Burgstall, der sich thronartig 
über dem Cembratal erhebt. 
 
 
Naturpark Trudner Horn 
 
Der Naturpark Trudner Horn wurde im Jahre 
1980 ausgewiesen (Dekret des Landes-
hauptmanns von Südtirol vom 16. Dezem-
ber 1980, Nr. 85/V/LS). Die Naturparkgren-
ze stellt auch die Abgrenzung im vorlie-
genden Landschaftsplan dar und ist in den 
kartographischen Unterlagen, dargestellt. 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 8 
 

 

AMT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE �  28.4 
Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung  

UFFICIO ECOLOGIA DEL PAESAGGIO �  28.4  
Ripartizione Natura, paesaggio e svi luppo del territorio 
  

 
 

4. Landschaftsentwicklung und -pflege 
 
 
Unterschutzstellungen reichen 
nicht aus 
 
Beim vorliegenden Plan handelt es sich fast 
ausschließlich um ein Schutzinstrument für 
einzelne Gebiete, für gewisse Tier- und 
Pflanzenarten, Natur- und Kulturobjekte 
usw. Schützen allein aber reicht nicht aus. 
Die Landschaft ist einer ständigen Entwick-
lung unterworfen, die gesteuert werden 
muss. Vor allem die Bereiche der Land-
schaftspflege und –aufwertung (Behebung 
landschaftsökologischer Defizite, Renaturie-
rungen) bedürfen zusätzlicher Instrumente. 
Dies betrifft sowohl die ländliche Kultur-
landschaft als auch das Siedlungsgebiet. Es 
handelt sich dabei um Maßnahmen des 
aktiven Landschaftsschutzes, wofür die 
Initiative von Seiten der örtlichen Behörden 
bzw. der Landnutzer besonders gefragt ist 
und es wenig Sinn ergibt, wenn diese 
hoheitlich verordnet werden (wie dies formal 
bei den Schutzmaßnahmen der Fall ist). 
 
 
Landschaftsentwicklungs-
konzept für die Gemeinde 
 
Die Erarbeitung eines Landschaftsleitbildes 
oder landschaftlichen Entwicklungskonzep-
tes ermöglicht es der Gemeinde, aktiv die 
Landschaftsentwicklung mitzugestalten. 
Auch ein Landschaftsinventar, eine Baum-
schutzverordnung, ein Grünordnungsplan 
für den Siedlungsbereich oder ein Kultur-
landschaftsprogramm tragen zu einer 
Verbesserung der Natur- und Landschafts-
schutzentwicklung in der Gemeinde bei. 
Schließlich sind die Entscheidungskompe-
tenzen der Gemeinde ausgeweitet worden, 
weshalb auch immer mehr Fachkompetenz 
in den Verwaltungen vor Ort gefragt ist. Die 
Gemeinde stellt für den Natur- und Land-
schaftsschutz eine äußerst interessante 
Tätigkeitsebene dar: zum einen fallen in der 
Gemeinde für alle Projekte und Vorhaben  

wichtige Entscheidungen und Vorentschei-
dungen und zum zweiten bringt der enge 
Kontakt mit der Bevölkerung Akzeptanz-
vorteile mit sich. 
 
 
Bürgerbeteiligung und 
Information 
 
Für die Umsetzung von landschaftspflege-
rischen Maßnahmen ist die Bürgerbeteili-
gung von großer Bedeutung. Eine nach-
haltige Landschaftsentwicklung kann nur 
gelingen, wenn die vorgesehenen Maß-
nahmen von der Bevölkerung mitgetragen 
werden. Deshalb ist es wichtig, sowohl bei 
der Erstellung als auch bei der Umsetzung 
eines Landschaftskonzeptes, am besten in 
Form einer Arbeitsgruppe, sämtliche Land-
nutzer mit einzubeziehen, um mögliche Nut-
zungskonflikte auszuräumen. Auch allge-
meine Information und Aufklärung ist im 
Natur- und Landschaftsschutz großge-
schrieben, denn der Mensch achtet und 
schützt nur, was er kennt! 
 

 
Wesentliche Berührungsbereiche zwischen 
Raumnutzungen und Landschaftsschutz 
(Quelle: Landschaftsleitbild Südtirol) 
 
 
Fördermaßnahmen 
 
Ein weiteres wichtiges Instrument für die 
Landschaftspflege sind die Fördermaß-
nahmen. Das Land Südtirol vergibt über die  
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EU Verordnung 1698/2005 Landschafts-
pflegeprämien für eine ökokompatible 
Landwirtschaft . So gibt es Prämien für die 
Bearbeitung und Pflege von artenreichen 
Bergwiesen und Magerrasen, welche in 
unserer heutigen Umgebung weitgehend 
zurückgedrängt sind und somit zur Be-
reicherung unserer Umwelt beitragen. 
Ebenso wird die Pflege von Feuchtwiesen, 
Streumösern und Wiesen in Auwaldbio-
topen gefördert, zudem werden Prämien für 
einen Beweidungsverzicht in Mooren und 
Auwäldern ausbezahlt. Andere Prämien 
betreffen die Erhaltung und Pflege von 
Kastanienhainen, Lärchenwiesen und –
weiden sowie die Anlage und die Erhaltung 
von Hecken in landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten. Die Gemeinde, in Zusammen-
arbeit mit der Forstbehörde, kann darauf 
einwirken, dass diese Förderungen ver-
stärkt in Anspruch genommen werden. 
 
Weiters sind auch Beiträge für die 
Erhaltung und Pflege von Landschafts-
elementen , wie Schindel- und Strohdächer, 
traditionelle Zäune, Trockenmauern sowie 
weitere Zeugnisse bäuerlicher Architektur 
und traditionelle Bewirtschaftungsformen 
und andere Landschaftspflegemaßnahmen 
(z.B. Entfernung von Drahtzäunen, unter-
irdische Verlegung von Freileitungen, 
Schaffung von Amphibienteichen, Rena-
turierung verbauter Gewässer usw.) sowie 
umweltdidaktische Projekte vorgesehen. 
 
 
Landschaftsleitbild Südtirol 
 
Das Landschaftsleitbild Südtirol – der 
LEROP-Fachplan zum Bereich Natur und 
Landschaft – enthält umfassende Richtlinien 
und Umsetzungsstrategien für die lang-
fristige Sicherung der Südtiroler Landschaft 
als Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum. 
Dieses Ziel kann aber von der Land-
schaftsschutzbehörde allein nicht erreicht 
werden. Es muss gelingen alle Landnutzer 
(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser-
wirtschaft, Tourismus, Freizeit und Er-
holung, Raumplanung) in diese Aufgabe 
einzubinden. Die Berührungsbereiche mit 
den verschiedenen Landnutzern, mögliche 
Konfliktpotenziale als auch gemeinsame 

Interessen erfahren eine ausführliche Ana-
lyse. Weiters werden im Landschaftsleitbild 
Südtirol die Instrumente und Strategien des 
Natur- und Landschaftsschutzes dargestellt. 
 

 

Im LEROP-Fachplan werden die Richtlinien für 
die Landschaftsplanung definiert 
 
Der Fachplan liefert auch eine Gliederung 
der Landschaft Südtirols in verschiedene 
Landschaftseinheiten, wobei für jede die 
naturschutzfachliche Bedeutung, die jewei-
ligen Probleme und Konflikte, Nutzungs-
ziele, Schutz- bzw. Gestaltungsziele und die 
für die Erreichung dieser Ziele notwendigen 
Maßnahmen beschrieben werden. Für die 
tägliche Natur- und Landschaftsschutzarbeit 
in den Gemeinden kann deshalb gerade 
dieser Teil des Fachplanes eine interes-
sante Hilfestellung darstellen. 
 
Das Gemeindegebiet von Altrei ist gemäß 
Landschaftsleitbild Südtirol 4 Landschafts-
einheiten zuzuordnen. Im Folgenden wer-
den diese vier Einheiten mit den vom 
Fachplan vorgesehenen und auf einen 
aktiven Landschaftsschutz ausgerichteten 
Steuerungsmaßnahmen aufgelistet: 
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a) Landschaftseinheit – Siedlungs-
räume 

Maßnahmen: 
·  Vermeiden von Zersiedelung 
·  Fachgerechte bauliche Ausführung (Einbin-

dung in Landschaft und Baubestand, 
Materialaufbau, Regenwassernutzung, Ver-
meidung von Bodenversiegelung, Ver-
sickerung von Niederschlagswasser usw.) 

·  Erhalten und Schaffen von Grünräumen (u.a. 
auch Dach- und Fassadenbegrünungen) und 
naturnahe Grünpflege 

·  Erhalten ökologischer Elemente im Siedl-
ungsraum und ökologisches Vernetzen mit 
dem Umland durch Hecken, Alleen, Streu-
obstwiesen. 

·  Ökologische Durchführungs- und Wieder-
gewinnungspläne 

·  Erstellen von Grünordnungsplänen 
·  Ausarbeiten einer Baumschutzverordnung 
·  Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes 
·  Einrichten attraktiver Naherholungszonen 

 
b) Landschaftseinheit – Hangzonen 

der submediterran geprägten 
Täler 

Maßnahmen: 
·  Beibehalten der aktuellen Nutzungs-

gliederung durch strikte Anwendung des 
Forstgesetzes, um die schleichende Aus-
weitung von Kulturflächen in Buschwälder zu 
verhindern 

·  Überarbeitung des agrarischen Förderungs-
wesens in Richtung Extensivierungen und 
Erhaltung des kleinteiligen Nutzungsmusters 

·  Gezielte Waldpflege zur zielgerichteten 
Zurückdrängung der Robinie und anderer 
standortfremden Gehölzen 

·  Gezieltes Zulassen der Waldweide als 
Instrument zur Auflichtung der Buschwälder 
(z.B. Bestandsränder von lichten Flaum-
eichenwäldern) 

·  Freihalten der Trockenrasen durch Bewei-
dung 

·  Keine Erweiterung des Baulandes in Streu-
siedlungsgebieten 

·  Förderung der Bewirtschaftung von 
Streuobstwiesen 

·  Im Rahmen des Forstgesetzes ist die 
Niederwaldbewirtschaftung als ökologisch 
vorteilhafte Nutzungsform beizubehalten 

·  Die Edelkastanie ist weiterhin zu fördern, 
insbesondere die Pflege des Unterwuchses 
und die Verjüngung 

 

c) Landschaftseinheit – Bergland-
wirtschaftszonen 

Maßnahmen: 
·  Erhalten traditioneller Wirtschaftsformen und 

abgestufte Anpassung der Viehdichten 
·  Reduzieren der Intensitätsstufen mittels 

Anreizen durch Landschaftspflegeprämien 
·  Förderungen für die Erhaltung und Pflege 

von Landschaftselementen (Trockenmauern, 
Hecken, Lesesteinhaufen, Zäunen usw.) 

·  Streichung der Förderungen für Gelände-
korrekturen, Beseitigung landschaftsrele-
vanter Strukturelemente, Entwässerung von 
Feuchtstandorten, Bewässerung von 
Trockenstandorten) 

·  Überprüfung der Förderungen für Wegebau 
·  Standortbezogene Regelung der Waldweide 
·  Gewässerschutz (ökologische Gerinnebe-

handlung, Revitalisierung, Gülleverordnung, 
Wasserschutzgebiete usw.) 

·  Festlegung landschaftsgerechter Kapazi-
täten für touristische Einrichtungen 

·  Erstellen von Landschaftsinventaren und 
Kulturlandschaftsprogrammen 

 
d) Landschaftseinheit – Waldstufen 

Maßnahmen: 
·  Erhaltung der Waldgesellschaften als gene-

relles Ziel und Ausweisung von Schutz-
gebieten für repräsentative Waldbestände 

·  Ausgliederung von sensiblen Zonen für den 
Schutz gefährdeter Arten (z.B. Greifvögel) 

·  Naturnahe Waldbehandlung 
·  Festsetzen von Pflegemaßnahmen für Wald-

ränder (Förderungen) 
·  Beibehaltung traditioneller Mehrfachnutzun-

gen des Waldes (z.B. Waldweide) 
·  Anstreben einer differenzierten Wegenetz-

dichte gemäß Bedarf, mit landschaftsscho-
nender Bauweise 

·  Festlegung und Erfüllung von Schalen-
wildabschussplänen und Auflassen der 
Schalenwildfütterung 

·  Begrenzung des Ausbaus von Skigebieten 
und des Einsatzes von Schneekanonen 
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